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Pas läßt sich in der grundsätzlichen Regelung des Verhältnisses 
von Kirche und Staatsgewalt mindestens in einem Punkte 
aus unserem Material belegen. Der Arönungseid verweist nur 
allgemein auf die uns unbekannten Anordnungen hadrians IV. 
de eensu beati Petri et n6ZvtÜ8 regni et eeclesie; der liönig ver­
spricht, sie zu Hallen und lilerus und Voll zu regieren secundum 
patilss I6Z68 et secunduin 8anctoruin eanonuin 8tstuta und der 
liirche die schuldige Reverenz und den schuldigen Gehorsam zu 
leisten sccunduin ni^tiluta divine et liuinane legis ecclesie 
PrundenZis et totiu8 regni HorvaAe. Das liirchenrecht und das 
Recht des Staates stehen in dem Eide noch gleichberechtigt neben­
einander. Aber das liirchenrecht ist im Angriff auf die Gewohn­
heiten des Landes begriffen: die Eisenprobe im Prozeßverfahren 
wird verworfen, da sie auch in anderen Landeskirchen nicht durch 
die eonsuetudo terre gebilligt werde (Nr. 8 § l) und ebenso die 
Vererbung von liirchengut an die verwandten des Rirchen- 
inhabers (Nr. 4 lex vestra; eonsuetudo). Dieser „Gewohnheit" 
stehen die Einrichtungen der heiligen Väter entgegen und sie 
sind die höhere Autorität: man spürt hinter diesen Worten den 
vollen Gegensatz zweier grundverschiedener Welten, die hier in 
ihren Rechtsanschauungen auseinanderprallen. Das Privileg 
Lelestins III. für den Erzbischof Erik geht noch einen Schritt 
weiter, indem es die Änderung der weltlichen Gesetzgebung ganz 
allgemein von der Zustimmung der Bischöfe abhängig macht*); 
das ist nur die Konsequenz aus der Änderung der Thronfolge­
ordnung von N64, die ja den wichtigsten Vorgang im Staats­
leben von dem kirchlichen Willen abhängig gemacht hat. Die Auf­
nahme dieser Bestimmung in ein Privileg für den vronlheimer 
Erzbischos erklärt sich aus der Zeitlage: der Erzbischof Erik war 
außer Land geflüchtet, der liönig Sverre im Bann, der 
Kampf zwischen Kirche und Staat in vollem Gange?)

q JL 17126: Nulli etiam regi ve1 prinoipi liesst approbatas xatrias 
leges et scriptas absque eonsensu episcoporum et gapientium conkilio 
immutare ..

2) hierfür vgl. Zorn 118—145, der dabei auch die interessante 
S. 361 dnm. 1 genannte Streitschrift heranziebt. vah Sverre als „aposta- 
sierter Priester , der excommunmatio latae sententiav verfallen" ge» 
wesen sei, behauptet Zorn N8 ohne Beleg; die Zache wird aber ihre


